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  Politik für Familien in Lingen

In der Stadt Lingen hat die Familie einen hohen Stellenwert. Bereits zum 1. Januar 1980 
wurde das Familienpolitische Programm aus der Taufe gehoben – es war damals bundes-
weit beispielgebend. Mit dieser Broschüre halten Sie das aktuelle Programm der familien-
politischen Maßnahmen der Stadt Lingen (Ems) in Ihren Händen.

Ich hoffe, dass dieses stets aktualisierte Programm dazu beiträgt, 
dass Sie und Ihre Familie sich in Lingen noch wohler fühlen.

Dieter Krone
Oberbürgermeister

  Familie und Familienpolitik in der Öffentlichkeit

Familien genießen bei Politik und Verwaltung in Lingen ein hohes Ansehen. Sie sollen 
sich in der Stadt wohl fühlen und mit Ihren Bedürfnissen Berücksichtigung finden. Zudem 
wollen wir durch eine vorbildliche Familienpolitik erreichen, dass sich noch mehr Familien 
in Lingen niederlassen.

Am 4. Dezember 2007 hat sich deshalb ein „Lokales Bündnis für Familie“ gegründet.
Damit sollen die verschiedenen Angebote für Familien vernetzt und noch wirksamer gestal-
tet werden.

Der Ausschuss für Familie, Soziales und Integration des Lingener Stadtrates befasst sich mit 
den Fragen der Familienpolitik. Dazu zählen insbesondere:

• familienpolitische Initiativen in den Rat einzubringen und 

• Beschlüsse und Empfehlungen aus den Fachausschüssen hinsichtlich ihrer Auswirkun-
gen auf Kinder und Familien zu überprüfen.



  Familienpass

Alle Lingener Familien mit einem und mehr Kindern unter 18 Jahren sowie Haushalte/Fa-
milien, die eine pflegebedürftige Person im Sinne des § 14 Sozialgesetzbuch (SGB) XI mit 
der Zuordnung zu einer Pflegestufe nach § 15 SGB XI im eigenen Haushalt betreuen und 
versorgen, erhalten von der Stadtverwaltung einen Familienpass in Form einer Scheckkarte. 
Dieser Pass ist für drei Kalenderjahre gültig und bietet verschiedene Vergünstigungen.

Bei Kindern über 18 Jahren wird der Familienpass auf Antrag ausgestellt, wenn sie noch 
in der Ausbildung sind, aus anderen Gründen Anspruch auf Kindergeld haben oder zu 
mindestens 50 Prozent schwerbehindert sind. Zur Antragstellung müssen entsprechende 
Nachweise vorgelegt werden.

Vergünstigungen durch den Familienpass

• Die Anmeldung einer Geburt beim 
Standesamt und die Ausstellung von 
drei Geburtsurkunden sind kostenlos. 

• Die Erstausstellung von 
Kinderreisepässen ist kostenlos. 

• Im Freizeitbad „Linus“ gibt es einen 
besonderen Familientarif: Der Preis für 
die Familienkarte reduziert sich durch 
Vorlage des Familienpasses um 5 €. 

• Jedes Kind kann bis zum Ende des 
2. Schuljahres kostenlos an einem 
Schwimmkurs im Linus teilnehmen. Der 
Schwimmkurs kann auch bei anderen 
Anbietern (beispielsweise DLRG) im 
Linus in Anspruch genommen werden, 
soweit die Gebühr von 90 € nicht 
überschritten wird.  

• Familien mit zwei und mehr Kindern 
oder einem behinderten Kind sowie 
Haushalte/Familien, die eine pflegebe-
dürftige Person im Sinne des § 14 SGB 
XI mit der Zuordnung zu einer Pfle-
gestufe nach § 15 SGB XI im eigenen 
Haushalt betreuen und versorgen, 

erhalten Zuschüsse zu den Benutzungs-
gebühren für den Schmutzwasserkanal 
und einen Stromkostenzuschuss. 
 
Die Einkommensgrenze für die 
Auszahlung des Zuschusses zu den 
Schmutzwassergebühren und des 
Stromkostenzuschusses liegt bei 
36.800 € beziehungsweise 42.000 € 
Bruttojahreseinkommen für eine Fami-
lie mit zwei Kindern. Ab dem dritten 
Kind erhöht sich der Betrag um jeweils 
3.000 € pro Kind. Werbungskosten 
können berücksichtigt werden. Der 
Zuschuss wird auch im Rahmen von 
Mietverhältnissen gewährt.  
 
Der Zuschuss wird nicht gezahlt, wenn 
die Gebühren von der Stadt Lingen 
(Ems) oder von sonstigen Dritten 
übernommen werden. Die Anträge sind 
im Fachbereich Arbeit und Soziales und 
auf www.lingen.de erhältlich. 

• Familien mit zwei und mehr Kindern 
sowie Haushalte/Familien, die eine 
pflegebedürftige Person im Sinne des  



§ 14 SGB XI mit der Zuordnung zu 
einer Pflegestufe nach § 15 SGB XI im  
eigenen Haushalt betreuen und 
versorgen, erhalten für Kulturveran-
staltungen, die in den Abo-Reihen im 
Theater an der Wilhelmshöhe ange-
boten werden, einen Preisnachlass 
von 2 € pro Karte. Unabhängig vom 
Familienpass erhalten Schüler, Studie-
rende, Auszubildende unter anderem 
eine Ermäßigung von 50 Prozent bei 
Schauspiel und Musiktheater für den 
zweiten und dritten Platz. Es kann 
jedoch nur eine Vergünstigung in An-
spruch genommen werden. Über diese 
Ermäßigungen hinaus bezuschusst die 
Stadt die Kindertheaterveranstaltungen 
in erheblichem Umfang, so dass diese 
Eintrittspreise sehr niedrig liegen. 

• Besuchen gleichzeitig mehrere bei-
tragspflichtige Kinder einer Familie eine 
Kindertagesstätte, ermäßigt sich der 
jeweilige Betrag für das zweite Kind 
um 50 %. Für das 3. und jedes weitere 
Kind wird kein Beitrag erhoben. 

• Familien mit Mehrlingsgeburten 
bekommen ab dem Jahr 2010 einen 
einmaligen Zuschuss pro Kind in Höhe 
von 500 €. 

• Die Stadt Lingen übernimmt die Kosten 
des ersten Personalausweises, soweit ein 
im gleichen Haushalt lebendes Elternteil 
Arbeitslosengeld II erhält. Die Gebühren-
befreiung gilt auch bei der Beantragung 
eines Führungszeugnisses.



  Wohn- und Lebenssituation von Familien

Die Wohngebiete im Stadtgebiet werden auf familienfreundliche Aspekte überprüft. Bei Auf-
stellung und Änderung von Bebauungsplänen sollen diese Aspekte berücksichtigt werden.
Zudem werden Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in den Wohngebieten 
ergriffen. Die Ausweisung öffentlicher Grünflächen als Erholungs- und Spielflächen für 
Kinder, Jugendliche und Eltern mit Kindern genießt in Lingen hohe Priorität. Vorhandene 
Spielräume und Freizeitangebote werden weiterentwickelt. Die Stadt Lingen gibt einen 
Familienwegweiser und einen Familienstadtplan unter www.lingen.de heraus, in dem die 
Angebote für Familien zusammengefasst sind. Die breite Angebotspalette, die in Lingen von 
Institutionen, Vereinen, Verbänden, Kirchen und der Stadt selbst bereitgehalten wird, soll 
damit besser bekannt gemacht werden.

Als Begegnungsstätte für Jung und Alt wird in Lingen ein Mehrgenerationenhaus geführt. 
Es ist derzeit in der Mühlentorstraße 21-23 eingerichtet (Telefon 0591 9101880).

  Wohnbauförderung

Bei der Vergabe von Baugrundstücken werden Familien mit Kindern bevorzugt berücksich-
tigt. Auskunft erteilt der Fachdienst Liegenschaften, Zimmer 106 (Telefon 0591 9144-237). 
Unter bestimmten Voraussetzungen fördert das Land Niedersachsen Familien finanziell 
beim Kauf oder Bau eines eigenen Hauses oder einer Wohnung. Der Fachdienst Bauordnung 
und Denkmalpflege, Rathaus, Zimmer 512 (Telefon 0591 9144-627) gibt Auskunft über die 
Voraussetzungen. Außerdem stellt die NBank unter der Internetadresse  
www.nbank.de ausführliche Informationen (u.a. Merkblätter zu den verschiedenen Förde-
rungen) zur Verfügung, die Sie downloaden können.

  Förderung freier Träger

Die Stadt Lingen unterstützt die Arbeit von örtlichen Beratungsstellen im sozialen Bereich 
mit Zuschüssen. Verschiedene Vereine, Verbände und Einrichtungen beraten und  
unterstützen in Not geratene Bürgerinnen und Bürger mit konkreten Hilfsangeboten, bei-
spielsweise bei Erziehungsproblemen, bei drohender Überschuldung, in Schwangerschafts-
konfliktsituationen oder bei Gewalttätigkeit in der Familie. Die Stadt beteiligt sich an den 
Kosten des Hauses für misshandelte Frauen und ihre Kinder und an einem Wohnhaus für 
Alleinerziehende.



  Hinweise zur Handhabung des Familienpasses

Die Auszahlung von Zuschüssen und Gewährung sonstiger Leistungen erfolgt so unbürokra-
tisch wie möglich. Zuschüsse können allerdings nur auf ein Girokonto überwiesen werden.
Sämtliche Zahlungen und Vergünstigungen sind freiwillige Leistungen der Stadt Lingen 
(Ems), auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Allgemeine Fragen zum Familienpass beantworten im Rathaus der Stadt Lingen (Ems) Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales, Elisabethstraße 14-16 
(Telefon 0591 9144-536 und -546). 

Die Ausstellung des Familienpasses erfolgt durch das Bürgerbüro (Telefon 0591 9144-333).

  Sonstige Vergünstigungen

• Die Kunstschule Lingen bietet Familien, von denen mehrere Kinder die Kurse besu-
chen, für den zweiten und jeden weiteren Kurs ermäßigte Gebühren. Es gibt auch eine 
Ermäßigung, wenn ein Kind mehrere Kurse besucht. 

• Bei der Volkshochschule erhalten Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe 
und Arbeitslosengeld II bis zu 40 Prozent Ermäßigung auf alle Veranstaltungen. Die 
Ermäßigung bekommen auch Angehörige, sofern diese über keine eigenen Einkünfte 
verfügen. Schüler, Studenten, Auszubildende und Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten 
20 Prozent Ermäßigung. 

• Die Gebühr für die Nutzung der Stadtbibliothek beträgt für Schülerinnen und Schüler 
ab 18 Jahren und Studierende jährlich 7,50 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren und 
Kinder sind von den Gebühren befreit. 

• Ferienpass: Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien können nach Vorla-
ge des ALG II- oder Sozialhilfebescheides zu jeweils einem Drittel des ausgezeichneten 
Preises an den Ferienveranstaltungen teilnehmen. Inhaber der Jugendgruppenleiterkar-
te erhalten nach Vorlage ihrer gültigen JULEICA bei allen Ferienpassveranstaltungen 
eine Ermäßigung von 50 Prozent. 

• Freizeiten: Für Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien kann im Einzel-
fall nach Prüfung der Einkommensverhältnisse oder nach Vorlage des ALG II- oder So-
zialhilfebescheides eine teilweise Übernahme der Kosten erfolgen. Ein Zuschuss kann 
nur einmal pro Jahr und pro Kind durch die Stadt Lingen (Ems), Fachbereich Bildung, 
Jugend und Sport, Fachdienst Jugendarbeit, gewährt werden. 

• Das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft e.V. (TPZ) ge-
währt verschiedene Preisnachlässe für Schüler, Studenten, Auszubildende, SeniorInnen, 
ALG-Empfänger, Schwerbehinderte sowie JuLeiCa-Inhaber.



Stadt Lingen (Ems)
Fachbereich
Arbeit und Soziales
Elisabethstr. 14-16
49808 Lingen (Ems) 
 
(Stand: August 2020)


